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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1994

Norm

StPO §281 Abs1 Z5 A

Rechtssatz

Aktenwidrigkeit: nur ein erheblicher Widerspruch, der eine für die aktuelle Rechtsfrage entscheidende Tatsache

berührt, kann als Begründungsmangel gerügt werden.
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